
 

 

   
HAUSANSCHRIFT  Schnellerstraße 139A/140, 12439 Berlin 
POSTANSCHRIFT  11055 

    
   TEL  ████████████████

FAX ▍████████████████
█████████████ ▍███████

   
E-MAIL  bpold.berlin.sb31@polizei.bund.de 

INTERNET  www.bundespolizei.de 
    

DATUM  Berlin, 25. August 2021 
AZ  SB 31 - 10 00 11 - 03/21 
    

 

 

 

GLEITENDE ARBEITSZEIT  Funktionszeit 

  Mo - Do 08:00 - 17:00 Uhr ♦ Fr 08:00 – 15:00 Uhr 
BANKVERBINDUNG   Bundeskasse - Dienstort Kiel -, Deutsche Bundesbank Hamburg 

  IBAN DE18 2000 0000 0020 0010 66  ♦ BIC MARKDEF1200 
UST-ID:  DE814195552 

 

ZUSTELL- UND LIEFERANSCHRIFT  Schnellerstraße 139A/140, 12439 Berlin 

   
VERKEHRSANBINDUNG  S-Bahnhaltestelle Schöneweide oder 

  S-Bahnhaltestelle Baumschulenweg  

  Bus 165 - Haltestelle Karlshorster Str. 
 

POSTANSCHRIFT  Bundespolizeidirektion Berlin 
  11055 Berlin 

 

Bundespolizeidirektion 
Berlin 
 

 
 

  
  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BETREFF  Antrag auf Auskunft nach dem Informationsfreiheitsgesetz 

HIER  Einsatzberichte zu den Kontrollen der Allgemeinverfügung zum Verbot des Mitführens von 
gefährlichen Gegenständen vom 29.04.2021 

BEZUG  Ihr Auskunftsersuchen vom 1. August 2021 [#225943] 
 
███████████████████
 
mit Ihrer Anfrage vom 1. August 2021 über fragdenstaat.de baten Sie um Übersendung der 
„Einsatzberichte zu den Kontrollen der ‚Allgemeinverfügung zum Verbot des Mitführens von 
gefährlichen Gegenständen vom 29.04.2021‘ (Az. 14-190403-0040-0012“. 
 
Zu Ihrer Anfrage teile ich mit, dass Ihnen die hier vorliegenden Einsatzverlaufsberichte und 
Lagemeldungen nicht übersandt werden können.  
 
Die  vorgenannten  Dokumente  enthalten  Informationen,  die  konkrete  Rückschlüsse  zur  
polizeilichen Einsatztaktik und zum polizeilichen Kräfteeinsatz im Zusammenhang mit den 
Kontrollmaßnahmen  zur  betreffenden  Allgemeinverfügung  zulassen.  Das  Bekanntwerden  
dieser Informationen könnte dazu genutzt werden, bei vergleichbaren Kontrollmaßnahmen  
deren Durchführung gezielt zu beeinträchtigen bzw. deren Erfolg zu verhindern.  
 
Mithin kann das Bekanntwerden dieser Dokumente und der darin enthaltenen Informationen 
Auswirkungen haben auf Belange der inneren Sicherheit. Auch kann das Bekanntwerden  
dieser Informationen die öffentliche Sicherheit gefährden. Aufgrund dessen ist ein Auskunfts-
anspruch nach dem IFG nicht gegeben, § 3 Nr. 1 lit. c) und Nr. 2 IFG.  
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Darüber hinaus sind die vorgenannten Dokumente jeweils vollständig als „Verschlusssache – 
Nur für den Dienstgebrauch“ (VS-NfD) eingestuft. Die Einstufung als Verschlusssache richtet 
sich nach deren Inhalt und wird für die vorbenannten Dokumente aktuell bestätigt. Aufgrund 
dessen ist ein Informationsanspruch nach dem IFG ebenfalls nicht gegeben, § 3 Nr. 4 IFG.  
 
Die Auskunft erfolgt nach § 10 Abs. 1 Satz 2 IFG gebührenfrei. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung: 
 
Gegen  diesen  Bescheid  kann  innerhalb  eines  Monats  nach  Bekanntgabe  Widerspruch  
erhoben  werden.  Der  Widerspruch  ist  einzulegen  bei  dem  Bundespolizeipräsidium,  
Heinrich-Mann-Allee 103, 14473 Potsdam. 
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